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Merkblatt zur Promotion 

Es gelten die Bestimmungen der Promotionsordnung der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaft der Ruhr-Universität Bochum vom 20. Januar 2017. 
(Die Promotionsordnung ist im Internet unter den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 1204 
vom 30.01.2017 als Download hier verfügbar.) 

Annahme als Doktorandin/Doktorand: 

1. Vor Beginn der Promotionsphase ist die Annahme als Doktorandin/Doktorand an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft erforderlich. Diese Annahme ist gleichzeitig Vor-
aussetzung für die Einschreibung zum Promotionsstudium im Studierendensekretariat. 
Die Annahme als Doktorandin/Doktorand regelt § 6 i.V.m. § 5 der Promotionsord-
nung vom 20.01.2017. Folgende Unterlagen sind erforderlich:
• Schriftlicher Antrag der Doktorandin/des Doktoranden an die Dekanin/den 

Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft auf Annahme als Doktoran-
din/Doktorand.
(Ein Formblatt ist hier verfügbar.)

• Dem elektronischen Antrag sind beizufügen:
−
−

− 

− 

− 

− 

− 

Lebenslauf mit Angabe des Bildungsweges 
Urkunden und Zeugnisse der Hochschulab-schlüsse 
ggf. Teilnahmebescheinigung an einem Promotionsprogramm (z.B. 
RGS) 
Hochschulzugangsberechtigung (z.B. Abitur-zeugnis) 
Betreuungsvereinbarung  
(Ein Formblatt ist hier verfügbar.) 
die mit Unterschrift dokumentierte Kenntnisnahme der „Leitlinien gu-
ter wissenschaftlicher Arbeit und Grundsätze für das Verhalten bei 
vermutetem wissenschaftlichen Fehlverhalten“  
(Ein Formblatt ist hier verfügbar. Die „Leitlinien guter 
wissenschaftlicher Praxis und Grundsätze für das Verhalten bei 
vermutetem wissenschaftlichen Fehlverhalten“ stehen ebenfalls im 
Internet unter den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 1142 vom 
02.02.2016 als Download hier zur Verfügung.) 

Nachweis über die Kenntnisse in deutscher oder englischer Sprache auf 
dem Niveau C1, sofern die Bewerberin/der Bewerber den Studienab-
schluss/die Studienabschlüsse nicht in deutscher oder englischer Spra-
che abgelegt hat 

• Die Unterlagen für die Annahme als Doktorandin/Doktorand können per 
Mail an das Dekanat für Wirtschaftswissenschaft an Herrn Dr. Thomas 
Ebben (GD 03/324) gesendet werden.

http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/amtliche/ab1204.pdf
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/dekanat/antrag_annahme_doktorand_po_2017.doc
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/dekanat/betreuungsvereinbarung_po_2017.doc
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/dekanat/kenntnisnahme_leitlinien_wissenschaftlicher_arbeit_po_2017.doc
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/amtliche/ab1142.pdf
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• Über die Annahme als Doktorandin/als Doktorand wird die Bewerberin/der
Bewerber schriftlich informiert. Dieses Schreiben ist bei der Einschreibung im
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaft im Studierendensekretariat
vorzulegen.

2. Gemäß Einschreibeordnung der Ruhr-Universität Bochum ist während der Promoti-
onszeit eine Einschreibung im Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaft ver-
pflichtend. Die Einschreibung erfolgt im Studierendensekretariat. Weitere Informatio-
nen zur Einschreibung finden sich hier .

Eröffnung des Promotionsverfahrens: 

1. Die Eröffnung des Promotionsverfahrens setzt die vorherige Annahme als Doktoran-
din/Doktorand an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (s.o.) voraus.

2. Nach Fertigstellung der Dissertation ist diese elektronisch mit vorgeschriebenem 
Titelblatt (ein Muster des Titelblatts – unterschie-den nach monografischer und 
kumulativer Dissertation – ist hier verfügbar.) bei Herrn Dr. Thomas Ebben (GD 
03/324) bis zum Einreichungstermin mit den entsprechenden Unterlagen abzugeben. 
Um vorherige Absprache wird gebeten. Die genauen Einreichungstermine werden 
durch Aushang am Dekanat sowie hier bekannt gegeben.

3. Neben der Dissertation sind zur Eröffnung des Promotionsverfahrens ( 9 der 
Promotionsordnung) folgende Unterlagen einzureichen:

a) Schriftlicher Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens
(Ein Formblatt ist hier verfügbar.)

b) Erhebungsbogen zur Eröffnung des Promotionsverfahrens
(Ein Formblatt ist hier  verfügbar.)

c) Nachweis über die Zusendung einer digitalen Version der Dissertation (pdf-
Version) an die Gutachterinnen/Gutachter (Cc der entsprechenden e-mails an 
promotion-wiwi@rub.de)

d) Eidesstattliche Versicherung
(Ein Formblatt ist hier verfügbar.)

e) Aktualisierter Lebenslauf mit Angabe des Bildungsweges
f) Kurzfassung der Dissertation in deutscher Sprache
g) Ggf. eine Liste der von der Doktorandin/dem Doktoranden bisher in Druck o-

der online veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten
h) aktuelle Bescheinigung über die Immatrikulation als Doktorandin/Doktorand an 

der Ruhr-Universität Bochum
i) ggf. Nachweis der Promotionsauflagen, die durch den Promotionsausschuss bei 

der Annahme als Doktorandin/Doktorand gem. § 5 der Promotionsordnung 
formuliert wurden

j) ggf. Erklärung über den Ausschluss der Hochschulöffentlichkeit bei der Dispu-
tation

https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/einschreibung-immatrikulation
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/studium/promotion/index.html.de#2
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/studium/promotion/index.html.de
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/dekanat/antrag_eroeffnung_promotionsverfahren_po_2017.doc
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/dekanat/erhebungsbogen_promotionsverfahren_po_2017.doc
mailto:promotion-wiwi@rub.de
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/dekanat/eidenstattliche_versicherung_po_2017.docx
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4. Nach der Sitzung des Promotionsausschusses wird die Doktorandin/der Doktorand 
über die Eröffnung des Promotionsverfahrens informiert.

5. Nach Bewertung der Dissertation durch die Gutachterinnen/Gutachter wird die Dok-
torandin/der Doktorand schriftlich über die Auslage der Arbeit sowie der Gutachten im 
Dekanat informiert (§ 11 Abs. 5 der Promotionsordnung).
Zur Einsichtnahme vereinbaren Sie bitte einen Termin mit Herrn Dr. Thomas Ebben 
(Tel.: 0234/32-25308 bzw. promotion-wiwi@rub.de).

6. Die Doktorandin/der Doktorand wird mindestens zwei Wochen vor dem Prüfungster-
min zur Disputation eingeladen (§ 13 Abs. 1 der Promotionsordnung). Gleichzeitig 
wird der Termin für die Übergabe der vorläufigen Promotionsurkunden mitgeteilt. 
(Der Termin der Übergabe der vorläufigen Promotionsurkunden wird zudem vorab 
durch Aushang am Dekanat sowie hier bekannt gegeben.)

7. Nach Abschluss aller Disputationen des Promotionstermins erhält die Doktorandin/der 
Doktorand eine vorläufige Promotionsurkunde mit der Bewertung der Dissertation 
sowie der Gesamtnote.

Veröffentlichung der Dissertation: 

1. Voraussetzung für die Führung des Doktortitels ist die Veröffentlichung der Disserta-
tion. Die dafür erforderliche Druckerlaubnis (§ 16 Abs. 1 der Promotionsordnung)
wird durch die Dekanin/den Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft erteilt.
Hierzu ist von Seiten der Doktorandin/des Doktoranden ein schriftlicher Antrag auf
Druckerlaubnis an die Dekanin/den Dekan zu stellen. Eine Einverständniserklärung
der Gutachterinnen/Gutachter ist dem Antrag beizufügen.
(Ein Formblatt ist hier verfügbar.)

2. Titeländerungen der Dissertation sind gem. § 16 Abs. 3 der Promotionsordnung
schriftlich bei der Dekanin/dem Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft zu
beantragen. Eine Zustimmung der Gutachterinnen/Gutachter zur Titeländerung ist dem
schriftlichen Antrag beizufügen. Die Genehmigung wird schriftlich erteilt.

3. Für die Drucklegung der Dissertation schreibt die Promotionsordnung im Fall der
Monografie nach § 16 Abs. 4 sowie im Fall der online-Veröffentlichung der kumulati-
ven Dissertation nach § 16 Abs. 5c vor, dass die abzuliefernden Pflichtexemplare das
von der Fakultät vorgeschriebene Titelblatt und den Lebenslauf des Verfassers enthal-
ten müssen. Ein Muster des Titelblatts – unterschieden nach monografischer und ku-
mulativer Dissertation – steht hier bereit.

4. Die Drucklegung hat gem. § 16 Abs. 2 der Promotionsordnung innerhalb eines Jahres
nach dem Termin der Disputation zu erfolgen. Sofern diese Frist nicht eingehalten
werden kann, ist ein schriftlicher Antrag inkl. Begründung an die Dekanin/den Dekan
zu stellen. Diesem Antrag ist die Zustimmung auf Fristverlängerung der Gutachterin-
nen/Gutachter beizufügen.

mailto:promotion-wiwi@rub.de
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/studium/promotion/index.html.de
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/dekanat/antrag_druckerlaubnis_po_2017.doc
http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/studium/promotion/index.html.de#2
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5. Die Ausfertigung und Aushändigung der Promotionsurkunde erfolgt, nachdem die
Veröffentlichung und Ablieferung der Pflichtexemplare erfolgt bzw. gesichert ist
(Verlagsvertrag).

Bei Fragen zum Promotionsverfahren wenden Sie sich bitte an  
Dr. Thomas Ebben, Raum GD 03/324, 
Tel.: 0234/32-25308, e-mail: promotion-wiwi@rub.de.

mailto:promotion-wiwi@rub.de

